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Polizeivollzugsbeamte als Opfer von Straftaten - nachgefragt für das Jahr 2018

Die Kleine Anfrage 3744 vom 6. März 2019 hat folgenden Wortlaut:

Bezugnehmend auf die Antwort der Landesregierung auf meine Kleine Anfrage 2773 (vergleiche Drucksa-
che 6/5655) ergeben sich weitere Nachfragen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Straftaten wurden gegen Thüringer Polizeivollzugsbeamte im Einsatz im Jahr 2018 verübt und 
wie hoch war dabei die Aufklärungsquote (bitte Aufschlüsselung nach Straftatbeständen und Darstel-
lung wie in Drucksache 6/5655)?

2. Wie viele Polizeivollzugsbeannte wurden im Jahr 2018 im Einsatz verletzt (bitte gliedern nach physi-
schen und psychischen Verletzungen)?

3. Wie viele Polizeivollzugsbeamte wurden im Jahr 2018 bei geschlossenen Einsätzen verletzt (bitte glie-
dern nach Anlass des Einsatzes, Art und Schwere der Verletzung, Opfer nach Geschlecht)?

4. Wie viele Tatverdächtige wurden registriert und wie viele Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet (bitte 
gliedern wie unter Frage 1)?

5. Wie viele Fälle davon sind politisch motivierter Kriminalität (PMK) zuzuordnen (bitte gliedern nach PMK 
-links-, PMK -rechts-, PMAK, PMK -nicht zuzuordnen-)?

6. Wie bewertet die Landesregierung die Entwicklung der Fallzahlen von Straftaten, bei denen Polizeivoll-
zugsbeamte Opfer wurden?

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage namens der Lan desre-
gierung mit Schreiben vom 29. April 2019 (Eingang: 6. Mai 2019) wie folgt beantwortet:

Zu 1.:
Für das Jahr 2018 wurden 1.349 Straftaten mit der Opferspezifik "Polizeivollzugsbeamter (PVB)" regist-
riert. Hierbei wurden zu 1.343 Straftaten tatverdächtige Personen ermittelt, was einer Aufklärungsquote von 
99,6 Prozent entspricht.

Im Übrigen wird auf die Anlage verwiesen.

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Walk (CDU) 

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales
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Zu 2.:
Im Rahmen der Recherche zu dieser Frage fanden die Verletzungen Beachtung, welche als vorsätzlich 
fremd verschuldet und zugleich formal als Dienstunfall mit einer Vorstellung bei einem Arzt angezeigt wurden. 

Nach diesen Kriterien wurden insgesamt 147 Polizeivollzugsbeamte verletzt. Es handelt sich dabei um 146 
physische Verletzungen sowie um eine psychische Verletzung. 

Zu 3.:
Die Recherche wurde analog zu Frage 2 durchgeführt und um das Attribut "geschlossener Einsatz" ergänzt. 

Nach diesen Kriterien wurden sieben Polizeivollzugsbeamte verletzt.

Die darstellbaren Details sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Einsatzanlass Anzahl verletzte PVB Geschlecht Art der Verletzung
Versammlungslagen 5 männlich physisch
Veranstaltungslagen 
mit Fußballbezug 2

1 x männlich
1 x weiblich physisch

Zu 4.:
Zu den genannten registrierten Straftaten wurden 1.108 Tatverdächtige ermittelt. 

Die statistische Erfassung der entsprechenden Ermittlungsverfahren ist gemäß den bundesweit geltenden 
Regelungen nicht vorgesehen. Mit Blick darauf, dass die Anzahl der Straftaten nicht zwangsläufig mit der 
Anzahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren übereinstimmt, ist eine Aussage hierzu nicht möglich.

Zu 5.:
Der politisch motivierten Kriminalität (PMK) wurden insgesamt 39 Straftaten zugeordnet. Hiervon fielen 18 in 
den Bereich PMK -rechts-, 20 in den Bereich PMK -links- und eine in den Bereich PMK -nicht zuzuordnen-.

Zu 6.:
Das Gesamtaufkommen an Straftaten, bei denen Polizeivollzugsbeamte als Opfer erfasst wurden, stieg im 
Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2017 um 174 Fälle an. Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass eine unvermin-
dert hohe Bereitschaft zur Gewaltanwendung gegen im Einsatz befindliche Polizeivollzugsbeamte besteht.

 Maier
Minister
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